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Termine Juli 2012 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.7.2012 13.7.2012 6.7.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.7.2012 13.7.2012 6.7.2012 

Sozialversicherung5 27.7.2012 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-

dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern ohne 

Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 

laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. 
Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spä-
testens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.7.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug 
setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

• der Schuldner die Leistung verweigert, 

• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt ge-
genüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen 
wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Ver-
braucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte 
bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die 
Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zins-
satz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des 
betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2009: 
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

Ablauf der Verjährungsfristen bei Antrag auf Verschiebung einer Außenprüfung 
Steuerbescheide können nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfristen nicht mehr geändert werden. Wird vor Ablauf 
der Frist mit einer Außenprüfung begonnen, verlängert sich die Möglichkeit zur Änderung von Steuerbescheiden bis 
zum Ende des vierten Jahres nach dem Abschluss der Außenprüfung. Gleiches gilt, wenn der Beginn einer Außenprü-
fung auf Antrag des Betroffenen hinausgeschoben wird. Liegen andererseits die Gründe für den verzögerten Beginn 
der Außenprüfung in der Sphäre des Finanzamts, laufen die Verjährungsfristen ab. Haben die Ursachen für den hin-
ausgeschobenen Prüfungsbeginn sowohl der Betroffene als auch die Finanzverwaltung zu vertreten, kommt es aus-
schließlich darauf an, welche Gründe für das Hinausschieben zum Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich waren. 

Unter Beachtung dieser Rahmenbedingungen ist im anschließend geschilderten Fall der Antrag des Betroffenen auf 
ein Auswertungsverbot von Ergebnissen einer Betriebsprüfung vom Bundesfinanzhof abgelehnt worden. 

Auf eine im November 1996 angeordnete Betriebsprüfung für die Jahre 1991 bis 1993 beantragte das Unternehmen 
ohne Nennung von Gründen ein Hinausschieben des für Dezember 1996 vorgesehenen Prüfungsbeginns. Der Antrag 
war zeitlich nicht befristet. Das Finanzamt gab dem Antrag statt. Die Prüfung begann im Februar 2000 und endete ein 
Jahr später. Die geänderten Steuerbescheide folgten erst im Mai 2004. 

Da vor Ablauf der Fristen zur Festsetzung der jeweiligen Steuern einem Antrag auf Hinausschieben der Prüfung statt-
gegeben wurde, liefen die Fristen zur Auswertung der Prüfungsergebnisse und zur Festsetzung der daraufhin festzu-
setzenden Steuern erst vier Jahre nach Abschluss der Prüfung (2001), also am 31.12.2005 ab. 

Mehrere Windkraftanlagen sind keine wirtschaftliche Einheit 
Mehrere mit Windkraftanlagen bebaute Grundstücksflächen sind regelmäßig keine wirtschaftliche Einheit, wenn diese 
Flächen durch Grundstücke, die zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören, voneinander getrennt sind. 

Auf einem aus zehn Teilflächen bestehenden Grundstück stand auf jedem Teilstück eine Windkraftanlage. Zwischen 
den Teilflächen befanden sich zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehörende Flächen des gleichen Eigen-
tümers. Das Finanzamt bewertete die mit den einzelnen Windkraftanlagen bebauten Teilflächen als eine einzige wirt-
schaftliche Einheit. 

Wegen der fehlenden räumlichen Verbindung sah der Bundesfinanzhof das anders. Die Flächen werden nicht durch 
die auf ihnen errichteten Windkraftanlagen zu einer wirtschaftlichen Einheit. Die Windkraftanlagen sind jeweils eigen-
ständige, zusammengesetzte Wirtschaftsgüter. Der Verkabelung zwischen ihnen und der der Einspeisung des erzeug-
ten Stroms in das Stromnetz dienenden Übergabestation kommt keine Bedeutung zu. 

Für die Höhe der Grundsteuer ist es im Ergebnis unerheblich, ob für die Teilflächen ein einziger Einheitswert oder ob 
für jede von ihnen ein eigener Einheitswert festgestellt wird. 

Ausländische Veräußerungsverluste mindern den Steuersatz beim Progressions-
vorbehalt in voller Höhe 
Ausländische Einkünfte, die wegen eines Doppelbesteuerungsabkommens im Inland nicht steuerbar sind, wirken sich 
im Rahmen des sog. Progressionsvorbehalts steuererhöhend aus. Dabei wird für die Berechnung der Einkommens-
teuer auf das Inlandseinkommen der Steuersatz angewendet, der sich nach der Steuertabelle aus der Summe von In- 
und Auslandseinkommen ergibt. Negative Auslandseinkünfte mindern den Steuersatz entsprechend (sog. negativer 
Progressionsvorbehalt). 

Außerordentliche ausländische Einkünfte, wie beispielweise Gewinne aus der Veräußerung eines ausländischen Be-
triebs, werden dabei aber nur zu einem Fünftel berücksichtigt. Sind sie negativ, werden sie zugunsten des Steuerzah-
lers in voller Höhe berücksichtigt. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Buchwerteinbringung eines Einzelunternehmens in Personengesellschaft auch bei 
vorheriger Veräußerung wesentlicher Betriebsgrundlagen zulässig 
Wird ein Einzelunternehmen in eine Personengesellschaft eingebracht, kann die Einbringung zum Teilwert, Buchwert 
oder einem Wert dazwischen erfolgen. Voraussetzung für eine unter dem Teilwert liegende Einbringung ist allerdings, 
dass sämtliche wesentlichen Betriebsgrundlagen auf die Personengesellschaft übertragen werden. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war das Betriebsgrundstück eines Einzelunternehmers, das eine 
wesentliche Betriebsgrundlage darstellte, kurz vor der Einbringung an seine Ehefrau zum Verkehrswert veräußert 
worden. Der dabei erzielte Gewinn löste beim Einzelunternehmer wegen vorhandener Verlustvorträge keine Steuern 
aus. Das Finanzamt ließ die beantragte Buchwerteinbringung nicht zu, weil es in der Grundstücksveräußerung an die 
Ehefrau einen Gestaltungsmissbrauch sah. 

Das Gericht gab dem Unternehmer Recht, weil nur die zum Zeitpunkt der Einbringung vorhandenen wesentlichen 
Betriebsgrundlagen in die Personengesellschaft eingebracht werden müssen. Das Grundstück war aber zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr Eigentum des Unternehmers, sondern seiner Frau. 

Einkünfte aus landwirtschaftlichem Betrieb in Spanien auch in Deutschland steu-
erpflichtig 
Hat ein in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtiger Einkünfte aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Spanien, so 
muss er sie auch im Inland versteuern. Die in Spanien gezahlte Steuer ist auf die deutsche Einkommensteuer anzu-
rechnen, wenn ein entsprechender Nachweis erfolgt. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrags nach Abschluss der begünstig-
ten Investition 
Für Unternehmer, die ihren Gewinn mittels Einnahme-Überschussrechnung ermitteln, ergeben sich aufgrund einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs Gestaltungsmöglichkeiten: 

• Es ist aus der Sicht am Ende des Gewinnermittlungszeitraums zu beurteilen, ob eine „künftige“ Anschaffung gege-
ben ist, für die ein Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht wird. 

• Das Wahlrecht kann noch nach Einlegung eines Einspruchs ausgeübt werden. 

• Der Unternehmer muss nicht schon im Zeitpunkt der Anschaffung eines Wirtschaftsguts die Absicht gehabt haben, 
einen Investitionsabzugsbetrag geltend zu machen. 

Kein Investitionsabzugsbetrag bei Einsatz des Wirtschaftsguts in mehreren Betrie-
ben des Unternehmens 
Für die künftige Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens 
kann ein gewinnmindernder Investitionsabzugsbetrag gebildet werden. Bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten sind abziehbar. Neben Betriebsgrößenobergrenzen sind Verbleibensvoraussetzungen 
zu erfüllen. Der Investitionsabzugsbetrag kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das begünstigte Wirt-
schaftsgut mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Investition folgenden Wirtschaftsjahrs in einer inlän-
dischen Betriebsstätte genutzt wird. Diese Verbleibensvoraussetzung ist z. B. nicht erfüllt, wenn das Wirtschaftsgut 
innerhalb eines Jahres in einen anderen Betrieb des Unternehmers überführt wird. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass eine schädliche, außerbetriebliche Nutzung vorliegt, wenn 
die Nutzung des Wirtschaftsguts in einem „anderen Betrieb“ des Unternehmers erfolgt. Die Formulierung der „fast 
ausschließlichen Nutzung in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs“ sei betriebsbezogen und nicht personen-
bezogen ausgestaltet. Im Urteilsfall hatte ein Landwirt einen Mähdrescher nicht nur in seinem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb, sondern auch in einem ihm gehörenden gewerblichen Lohnunternehmen eingesetzt. Wegen dieser 
Nutzungsverhältnisse versagte das Gericht den Ansatz des Investitionsabzugsbetrags. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis: Die Verbleibensvoraussetzung ist erfüllt bei einer Nutzungsüberlassung im Rahmen einer betriebsvermö-
gensmäßig verbundenen Betriebsaufspaltung. 

Nachweis der erforderlichen Vermietungsabsicht bei fehlender Anschlussvermie-
tung 
Aufwendungen für eine nach Beendigung des letzten Mietverhältnisses leerstehende Wohnung sind als Werbungskos-
ten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar, wenn der Entschluss zur weiteren Vermietung des 
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Objektes endgültig gefasst und später nicht weggefallen ist. Dies ist der Fall, wenn sich der Eigentümer ernsthaft und 
nachhaltig um eine Vermietung bemüht. Den Nachweis der Vermietungsabsicht hat der Eigentümer zu führen. 

Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass es bei einer hochpreisigen Immobilie nicht ausreichend ist, wenn 
die ernsthafte Vermietungsabsicht lediglich anhand von zehn Annoncen sowie 28 geführten Vermietungsgesprächen 
nachgewiesen werden soll, aber kein Makler eingeschaltet wird. 

Um den Nachweis der Vermietungsabsicht bei fehlender Anschlussvermietung zu führen, fordert auch das Finanzge-
richt Köln die Einschaltung eines Maklers. Im Urteilsfall zog ein Mieter aus einer Doppelhaushälfte aus. Danach wurden 
vom Eigentümer Renovierungs- und Umbauarbeiten durchgeführt. Die Vermietungsbemühungen bestanden lediglich 
aus vier Vermietungsanzeigen im Internet. Eine Vermietung kam nicht zustande, der Eigentümer zog selbst in das 
Objekt ein. Diese wenigen Bemühungen reichten dem Finanzgericht Köln nicht als Nachweis für eine Vermietungsab-
sicht. Die Aufwendungen wurden nicht als vorweg entstandene Werbungskosten anerkannt. 

Der Bundesfinanzhof muss über den Kölner Fall abschließend entscheiden. 

Reinvestitionsfrist und Anforderungen an Investitionsabsicht bei Rücklage für Er-
satzbeschaffung 
Scheidet ein Wirtschaftsgut durch höhere Gewalt (z. B. Brand) aus dem Betriebsvermögen aus, kann zur Vermeidung 
der Aufdeckung von stillen Reserven eine Rücklage für Ersatzbeschaffung gebildet werden. Voraussetzung ist u. a., 
dass innerhalb einer bestimmten Frist ein funktionsgleiches Wirtschaftsgut angeschafft oder hergestellt wird. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Reinvestition innerhalb von vier Jahren, bei Herstellung eines neuen 
funktionsgleichen Gebäudes innerhalb von sechs Jahren nach Bildung der Rücklage erfolgen muss. Wird die Investiti-
onsabsicht vor Ablauf der Frist aufgegeben, ist die Rücklage im Zeitpunkt der Aufgabe der Absicht aufzulösen. In allen 
anderen Fällen ist die Gewinn erhöhende Auflösung der Rücklage bei Fristablauf vorzunehmen. 

Haftung eines GmbH-Geschäftsführers wegen Insolvenzverschleppung 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall nahm ein Gläubiger den Geschäftsführer einer insolventen GmbH 
wegen verspäteter Insolvenzantragsstellung und Eingehungsbetrugs auf Schadensersatz in Anspruch. Dem Gläubiger 
stand gegen die GmbH aus einem Frachtvertrag ein Vergütungsanspruch in Höhe von 36.500 € zu. Bereits zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses hatte die GmbH ihre Zahlungen im Wesentlichen eingestellt. 

Zu den offenen Verbindlichkeiten konnte der Gläubiger zwar keine näheren Angaben machen, weil der Geschäftsführer 
der GmbH der ihm obliegenden Pflicht zur Führung und Aufbewahrung von Büchern und Belegen nicht nachgekom-
men war. Nach Auffassung des Gerichts galten die Voraussetzungen der Zahlungseinstellung nach den Grundsätzen 
der Beweisvereitelung aber als bewiesen, sodass der Geschäftsführer grundsätzlich den Schaden zu ersetzen hatte. 

 


